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NEW mobil und aktiv Mönchengladbach 
GmbH bisher: 

§ 7 Bildung, Zusammensetzung, Amts-
dauer und Vergütung des Aufsichtsrates 

1) Der Aufsichtsrat besteht aus 18 Mitglie-
dern, davon werden zwölf Mitglieder von der 
Stadt Mönchengladbach entsandt. Dabei hat 
jede der im Rat vertretenen Fraktionen An-
spruch auf einen Sitz, auch wenn auf sie 
nach der Vertretungsregelung der GO NRW 
kein Sitz entfallen würde. Sechs Mitglieder 
(Arbeitnehmervertreter) werden gemäß § 
108 a GO NRW bestellt den Regelungen 
des Drittelbeteiligungsgesetzes gewählt. 
Sollten die Voraussetzungen der Anwend-
barkeit des Drittelbeteiligungsgesetzes ent-
fallen, werden die Arbeitnehmervertreter 
gemäß § 108 a GO NRW bestellt. Für jedes 
von der Stadt Mönchengladbach entsandte 
Aufsichtsratsmitglied wird ein persönlicher 
Stellvertreter benannt, der im Falle der Ver-
hinderung das ordentliche Aufsichtsratsmit-
glied vertritt. Der Hauptverwaltungsbeamte 
bzw. der von ihm vorgeschlagene Bediens-
tete regelt im Einzelfall seine persönliche 
Stellvertretung selbst. 

 

[…] 

3) Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied aus, 
entsendet der Rat der Stadt Mönchenglad-
bach unverzüglich für die Restdauer der 
Amtszeit eines ausgeschiedenen Aufsichts-
ratsmitgliedes ein Nachfolgemitglied. Bezüg-
lich eines Aufsichtsratsmitglieds, das von 
den Arbeitnehmern vorgeschlagen wurde, 
wird ein Nachfolgemitglied gemäß § 108 a 
GO NRW bestellt den Regelungen des Drit-
telbeteiligungsgesetzes gewählt. Sollte das 
Drittelbeteiligungsgesetz nicht mehr zur An-
wendung kommen, so wird das Aufsichts-
ratsmitglied, das von den Arbeitnehmern 
vorgeschlagen wurde, gemäß § 108 a GO 
NRW bestellt. 

NEW mobil und aktiv Mönchengladbach 
GmbH neu: 

§ 7 Bildung, Zusammensetzung, Amts-
dauer und Vergütung des Aufsichtsrates 

1) Der Aufsichtsrat besteht aus 18 Mitglie-
dern, davon werden zwölf Mitglieder von der 
Stadt Mönchengladbach entsandt. Dabei hat 
jede der im Rat vertretenen Fraktionen An-
spruch auf einen Sitz, auch wenn auf sie 
nach der Vertretungsregelung der GO NRW 
kein Sitz entfallen würde. Sechs Mitglieder 
(Arbeitnehmervertreter) werden gemäß den 
Regelungen des Drittelbeteiligungsgesetzes 
gewählt. Sollten die Voraussetzungen der 
Anwendbarkeit des Drittelbeteiligungsgeset-
zes entfallen, werden die Arbeitnehmerver-
treter gemäß § 108 a GO NRW bestellt.  

[…] 

3) Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied aus, 
entsendet der Rat der Stadt Mönchenglad-
bach unverzüglich für die Restdauer der 
Amtszeit eines ausgeschiedenen Aufsichts-
ratsmitgliedes ein Nachfolgemitglied. Bezüg-
lich eines Aufsichtsratsmitglieds, das von 
den Arbeitnehmern vorgeschlagen wurde, 
wird ein Nachfolgemitglied gemäß den Re-
gelungen des Drittelbeteiligungsgesetzes 
gewählt. Sollte das Drittelbeteiligungsgesetz 
nicht mehr zur Anwendung kommen, so wird 
das Aufsichtsratsmitglied, das von den Ar-
beitnehmern vorgeschlagen wurde, gemäß § 
108 a GO NRW bestellt. 

 

 

Anlage




